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Tagesordnungspunkt: 
 
 Rahmenbetriebsplan mit Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 52 

Abs. 2a BBergG für die Erweiterung des Quarzsand- und 
Quarzkiestagebaus "Rheinbach-Flerzheim" der Kieswerke Rheinbach 
- Mitteilung zum Verfahren - 

 
 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
Die Bezirksregierung Arnsberg hat den Antrag der Kieswerke Rheinbach GmbH & Co. KG 
vom 11.03.2003 in Gestalt des Änderungsantrages vom 15.12.2011 auf Zulassung des 
Rahmenbetriebsplanes für die Erweiterung des Quarzsand- und Quarzkiestagebaus 
Rheinbach-Flerzheim auf Grundstücken in der Gemeinde Swisttal, Gemarkung Buschhoven, 
Flur 7 und 8, mit Bescheid vom 24.10.2013 abgelehnt. 
 
Die von der Unternehmerin beantragte Zulassung des Rahmenbetriebsplanes durch 
Planfeststellungsbeschluss wurde abgelehnt, weil die beantragte Erweiterung des 
Quarzsand- und Quarzkiestagebaus Rheinbach-Flerzheim außerhalb der im Regionalplan 
für den Regierungsbezirk Köln, Sachlicher Teilabschnitt Weißer Quarzkies im Raum 
Kottenforst/Ville zeichnerisch dargestellten Bereiche für Sicherung und Abbau 
oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) liegt und dem Vorhaben somit überwiegende 
öffentliche Interessen im Sinne von § 48 Abs. 2 Bundesberggesetz (BBerG) entgegenstehen. 
 
Als beteiligter Träger öffentlicher Belange wird die Entscheidung der Bezirksregierung 
Arnsberg, die bisher noch keine formelle Bestandskraft entfaltet hat, unter dem 
nichtöffentlichen Teil zur Kenntnis gegeben.   
 
Der Bescheid liegt für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme während der Dienststunden bei 
der Gemeinde Swisttal in der Zeit vom 18.11.2013 bis 02.12.2013 aus. Hierzu erfolgt in 
Kürze eine öffentliche Bekanntmachung. 
 
 


